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A. Einführung

Die Erderwärmung und der damit bedingte Klimawandel stellen eine der größten 
Krisen und Herausforderungen der heutigen Zeit dar. Zahlreiche Wissenschaftler1

warnen vor einem „climate emergency“ („Klimanotfall“).2 Die Folge sind mehr 
extreme Wetterphänomene, mehr Artensterben, mehr Armut, mehr Kriege. Die 
fehlende Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ist einer der entscheidenden Auslöser für 
diese Krise. Die Staatengemeinschaft hat sich verpflichtet, durch Festlegung von 
Klimazielen diesem entgegenzutreten. Die Europäische Kommission3 und die eu
ropäische Gemeinschaft als solche haben sich dieser Problemstellung explizit an
genommen. Hierzu sind auf europäischer Ebene verschiedene Anstrengungen un
ternommen worden, indem Verordnungen und Gesetze auf unterschiedlichen Ge
bieten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit erlassen wurden. Nachhaltigkeitsko
operationen ordnen sich in diese Problemlösung ein. Es besteht ein dringender 
Handlungsbedarf, die offenen Rechtsfragen in diesem Bereich zu klären, damit 
diese einen optimalen und fortdauernden Beitrag zur Problemlösung leisten können. 
Eine entscheidende Bedeutung gewinnt vor diesem Hintergrund die Problemstel
lung, ob Nachhaltigkeitskooperationen die Chance auf ein Mehr an Nachhaltigkeit 
eröffnen können oder ob diese Kooperationen ein Risiko darstellen und ein 
Greenwashing4 von Unternehmen begünstigen. Die kartellrechtlichen Grundlagen 
für eine Optimierung des Nutzens und zur Vermeidung von Schäden für und durch 
diese Kooperationen sind zu untersuchen und möglicherweise weiterzuentwickeln.

I. Problemaufriss

Nachhaltigkeitskooperationen tragen in sich besondere Eigenarten. Ihre Vorteile 
kommen oftmals nicht nur einer bestimmten abgrenzbaren Verbrauchergruppe zu

1 Im Rahmen dieser Dissertation wird für eine bessere Lesbarkeit das generische Masku
linum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht an
ders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

2 Ripple/Wolf/Newsome/Barnard/Moomaw, BioScience 2020, S. 8; vgl. Europäisches Par
lament, Pressemitteilung v. 29.11. 2019, 20191121IPR67110.

3 Im Folgenden: Kommission.
4 Der Begriff des „greenwashing“ wurde im Kontext der Werbebranche entwickelt. Der 

Begriff beschreibt falsche oder irreführende Behauptungen der Werbetreibenden in Bezug auf 
umweltfreundliche Produkte, Dienstleistungen oder Praktiken, Mayer, WuW 2021, 258, 260, 
Fn. 20; Scott, American Business Law Journal 2016, 97, 105, Fn. 46.



gute, sondern darüber hinaus in besonderem Maße auch der Gesamtgesellschaft. 
Typische gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeitsvorteile können z.B. in einer 
besseren Luftqualität oder einer verbesserten Wasserqualität liegen. Diesen Vor
teilen ist immanent, dass sie nicht räumlich begrenzt eintreten. Sie halten sich weder 
an Marktgrenzen noch an geographische Grenzen. Sie wirken sich umfassender aus 
als die Vorteile, die aus „klassischeren“ Kooperationsformen resultieren. Solche 
Vorteile können z. B. in Form von Kostensenkungen in der Produktion auftreten, die 
sich direkt gegenüber dem Verbraucher in Form von niedrigeren Preisen wider
spiegeln.

Damit diese Besonderheiten von Nachhaltigkeitskooperationen angemessen be
rücksichtigt werden können, bedarf das Kartellrecht weitergehender Entwicklun
gen. Es stellt sich in diesem Rahmen die Frage, ob gesamtgesellschaftliche Vorteile 
berücksichtigt werden können, auch wenn sie auf einem anderen Markt eintreten als 
auf dem Markt auf dem sich die Wettbewerbsbeschränkung auswirkt.5 Bei einer 
genauen Analyse dieser zunächst sehr technisch erscheinenden Fragestellung zeigt 
sich, dass es sich um eine Problemstellung handelt, die rechtliche, ethische, wirt
schaftliche und politische Fragen aufwirft und Teil einer Lösung der oben be
schriebenen Nachhaltigkeitsprobleme sein kann.

Es gibt im Rahmen dessen ein breites Feld an unterschiedlichen, oftmals gut 
begründbaren Ansätzen. Der Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und 
Gesellschaft ist eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit. Das Wett
bewerbsrecht6 wurde vor mehr als einem Jahrhundert entwickelt, um auf die mo
nopolistischen und oligopolistischen Strukturen zu reagieren, die aus der industri
ellen Revolution gefolgt sind. Diese Ansätze gilt es im Hinblick auf die neuen 
Herausforderungen für den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Welt zu überden
ken.7 Nachhaltigkeitskooperationen erhalten in diesem Zusammenhang eine er
hebliche Relevanz. Die Mehrheit der Unternehmen erachtet eine Zusammenarbeit 
mit anderen Unternehmen zur Verwirklichung von eigenen Nachhaltigkeitszielen 
als wichtig.8 Ungefähr zwei Drittel der Unternehmen sehen jedoch aus Angst vor 
einer kartellrechtlichen Haftung von einer Zusammenarbeit ab.9 Dies birgt die Ge

5 Derartige Vorteile werden auch als sog. „out-of-market-efficiencies“ bezeichnet.
6 Dem besseren Verständniswegen wird der Begriff „Wettbewerbsrecht“ im Rahmen der 

Dissertation synonym zu dem Begriff „Kartellrecht“ verwendet.
7 De Stefano, Measurable Environmental Protection as a Necessity for Competition Law, 

S. 1.
8 Börsenzeitung, Nachhaltigkeitskooperationen von Unternehmen bergen Risiken (abruf

bar unter: https://www.boersen-zeitung.de/recht-kapitalmarkt/nachhaltigkeitskooperationen- 
von-unternehmen-bergen-risiken); vgl. Holmes, JECLP 2023, 1, 2; ICC, Taking the chill out of 
climate action: A progress report on aligning competition policy with global sustainability 
goals, 2023, S. 4.

9 Börsenzeitung, Nachhaltigkeitskooperationen von Unternehmen bergen Risiken (abruf-
bar unter: https://www.boersen-zeitung.de/recht-kapitalmarkt/nachhaltigkeitskooperationen-
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fahr, dass sinnvolle und nachhaltige Vereinbarungen unterlassen werden. Das Fin
den von wirkungsvollen und rechtssicheren Lösungen ist deshalb in doppelter 
Hinsicht wichtig. Die Rechtssicherheit muss sowohl für die Unternehmen als auch 
für die Wettbewerbsbehörden und die Gerichte gewährleistet sein. Für die Unter
nehmen ist es seit der Umstellung des Freistellungssystems durch die VO 1/200310

und die damit verbundene Aufgabe der Unternehmen, das Vorliegen der Freistel
lungsvoraussetzungen selbstständig zu prüfen, umso wichtiger. Mit der Neuord
nung des Wettbewerbsrechts hin zu einer dezentralen Umsetzung erfolgt die große 
Mehrheit der Untersuchungen in Bezug auf eine Verletzung des Art. 101 AEUV 
durch die nationalen Wettbewerbsbehörden. Dadurch, dass nach der aktuellen eu
ropäischen Rechtslage Unklarheiten bestehen, wird die Gefahr einer Rechtszer
splitterung zwischen den verschiedenen nationalen Wettbewerbsbehörden je nach 
ihrer nationalen, wirtschaftlichen und politischen Tradition begünstigt.11

II. Gegenstand und Ziel der Untersuchung

Aufgrund der momentanen Unsicherheiten stellt sich die Frage, ob die Einbe
ziehung von gesamtgesellschaftlichen Vorteilen im Rahmen von Nachhaltigkeits
kooperationen als Chance oder Risiko zu verstehen ist. Soweit die Chance dieser 
Einbeziehung betont wird, ergibt sich daran anschließend die Fragestellung, wie 
eine mögliche Einbeziehung erfolgen könnte, damit sich das Potenzial der Nach
haltigkeitsvereinbarungen entfalten kann.

Die Untersuchung der Fragestellung erfolgt in dieser Arbeit, indem die folgen
den fünf aufgestellten Thesen überprüft werden. Diese Thesen betonten die Chan
cen der Einbeziehung und fordern aber auch die Untersuchung von möglichen Ri
siken.

1. Nachhaltigkeitsvereinbarungen sind wirtschaftlich wünschenswert und geboten. 
Dabei sind die damit verbundenen Einschränkungen des Wettbewerbs hinzu
nehmen.

2. Die derzeitige Ausgestaltung des Kartellrechts stellt in der Praxis ein Hindernis 
für das Eingehen von effektiven Nachhaltigkeitskooperationen dar. Die große 
Mehrheit der Unternehmen fürchtet kartellrechtliche Verstöße und Rechtsstrei
tigkeiten.

von-unternehmen-bergen-risiken); vgl. Holmes, JECLP 2023, 1, 2; ICC, Report on aligning 
competition policy with global sustainability goals, 2023, S. 4.

10 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der 
in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, 04. 01.2003, 
ABl. 2003 L 001, im Folgenden: VO 1/2003.

11 Brook, CML Rev. 2019, 121, 129; vgl. Dolmans, Sustainability agreements and anti
trust – three criteria to distinguish beneficial cooperation from greenwashing, 07. 09.2021, 
S. 3.
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